
Von:                                            xamruellmann@t‐online.de

Gesendet:                                Montag, 1. Mai 2017 16:44

An:                                              A.Goebel; info@s2ip.de

Cc:                                               Vorstand@edep.de; viehmann@stadt.heppenheim.de;
FlorianGodwin.Hose@rpda.hessen.de; frank.feldmann@rpda.hessen.de;
Thomas.glock@rpda.hessen.de

Betreff:                                     AW: 12.009: Kreisstadt Heppenheim ‐ 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117
"Gewerbegebiet Süd" in Heppenheim; hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Anlagen:                                   Stellungnahme_Aeroclub_Gewerbegebiet_Sued.pdf

 

Sehr geehrter Herr Goebel,
sehr geehrte Damen und Herren,
im Anhang finden Sie unsere Stellungnahme zur 1. Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Süd" in
Heppenheim.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Danke und freundliche Grüße,
Max Rüllmann
Dr. Max Rüllmann
1. Vorsitzender Aero‐Club Heppenheim Kreis Bergstraße e.V.
Theodor‐Heuss‐Str. 33
64646 Heppenheim
Tel.: 06252‐128974
Mobil: 0174‐3494676
Email: vorstand@aeroclub‐heppenheim.de

mailto:vorstand@aeroclub-heppenheim.de
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Aero-Club Heppenheim Kreis Bergstraße e.V. 
Mitglied im Deutschen Aero-Club (DAeC e.V.) und im Hessischen Luftsportbund (HLB e.V.) 

 
 

Betr.:  12.009: Kreisstadt Heppenheim - 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 
"Gewerbegebiet Süd" in Heppenheim 

Zu o.g. Entwurf für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 "Gewerbegebiet Süd" nehmen wir 
hiermit wie folgt Stellung. 

Den Ausschluss von Wohnungen unterstützen wir. In einem Gebiet kurz hinter der Startbahn eines 
Flugplatzes sollten keine Wohnungen sein, um Lärmbelästigung der Bewohner auszuschließen. 

Im Teilgebiet F1 soll die Möglichkeit eingeräumt werden, eine bis zu 30 m hohe Windkraftanlage zu 
errichten. Eine Windkraftanlage in diesem Bereich lehnen wir aus Gründen der Flugsicherheit ab, die 
im Folgenden näher erläutert werden. 

Die Parzelle F1 liegt in der Verlängerung unserer westlichen 
Start- und Landebahn, auf der die meisten motorgetriebenen 
Starts inkl. Flugzeugschlepps (d.h. Schleppzüge: Segelflugzeug 
im Schlepp eines Motorflugzeugs) stattfinden. Aus der 
veröffentlichten Sichtanflugkarte unseres Flugplatzes ist 
ersichtlich, dass sowohl Abflüge in nördliche Richtung als auch 
Anflüge aus nördlicher Richtung ziemlich genau über das 
Teilgebiet F1 führen (s. Abbildung links).  

Bei einer Höhe von 30 m würde in diesem Bereich zwar keine 
Hindernisfreifläche unseres Flugplatzes durchstoßen werden, 
allerdings ist eine Windkraftanlage als deutlich kritischer für 
startende und landende Flugzeuge zu bewerten als ein statisches 
Hindernis. 

Ende 2015 wurde u.a. im Auftrag unseres Dachverbands, des 
Deutschen Aero Clubs e.V. (DAeC) ein wissenschaftliches 
Gutachten von der FH Aachen unter Leitung von Prof. Dr. Ing. 

Frank Janser vorgelegt, in dem der Einfluss von Windenergieanlagen auf die Pilotenbelastung und 
den Flugbetrieb an Landeplätzen behandelt wird1. Die Studie kommt u.a. zu folgenden Ergebnissen: 

 Windenergieanlagen müssen durch die sich drehenden Rotoren als „dynamische 
Luftfahrthindernisse“ aufgefasst werden, die deutlich schwieriger einzuschätzen sind als 
statische Hindernisse (z.B. ein Turm) und dadurch eine höhere Pilotenbelastung bewirken. 
Durch die notwendige Konzentration auf das dynamische Hindernis (hins. Abstandswahrung) 
bleiben dem Piloten bei einem Flug in der Nähe einer Windkraftanlage weniger Kapazitäten 
für andere Aufgaben der Flugzeugführung, was insb. in der An- oder Abflugphase zu einer 
Gefährdung führen kann. 

                                                 
1 WINDENERGIEANLAGEN IN FLUGPLATZNÄHE, Gutachten zur Feststellung notwendiger Mindestabstände von 

Windenergieanlagen zu Flugbetriebsräumen an Flugplätzen der Allgemeinen Luftfahrt unter Berücksichtigung sämtlicher 

Luftfahrzeugklassen, insbesondere auch der im Luftsport verwendeten - Gutachterliche Stellungnahme 

Fachbereich 6 Luft- und Raumfahrttechnik FH Aachen, F. Janser, B. Hoeveler, D. Schneider, P. Weber, Dezember 2015. 

Siehe auch: https://www.daec.de/fachbereiche/umwelt-natur/energiewende/windenergieanlagen/ 
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 Auf der windabgewandten Seite eines Windrades, im sog. „turbulenten Nachlauf“ besteht 
über eine Distanz von bis zu sieben Rotordurchmessern eine signifikante Gefahr für kleine 
Flugzeuge durch Turbulenzen, d.h. durch Böen und Windsprünge!  

Auch wenn ein Windrad von 30 m Höhe vergleichsweise niedrig ist, befürchten wir aufgrund des 
Standortes in Verlängerung der Start- und Landebahn eine Gefährdung für unseren Flugbetrieb: 

Der drehende Rotor bewirkt besonders für unerfahrenere Piloten und Flugschüler eine deutliche 
Irritation in der kritischen Abflug- oder Anflugphase, wo eine hohe Konzentration erforderlich ist.  

Die Turbulenzen hinter dem Windrad stellen insb. bei nördlichen Windrichtungen eine Gefahr für in 
Richtung 330° (Startrichtung 33) startende Luftfahrzeuge oder Segelflug-Schleppzüge dar. Gerade 
Schleppzüge haben u.U. nur eine geringe Steigrate, außerdem sind sie aufgrund der Seilverbindung 
zwischen den Luftfahrzeugen besonders empfindlich gegenüber Turbulenzen. Ein Einflug in den 
turbulenten Nachlauf des Windrades verbunden mit einer gefährlichen Situation in der kritischen 
Abflugphase ist deswegen zu befürchten. 

Wir bitten darum, die Option einer Windkraftanlage in der Parzelle F1 (und im gesamten 
Gewerbegebiet Süd) aus dem Änderungsentwurf des Bebauungsplans zu streichen. 

 

Heppenheim, den 01.05.2017 

 

   

Dr. Max Rüllmann, 1. Vorsitzender   Markus Wagner, 2. Vorsitzender 

 

 



















Von:                                            Werner.Kluge@forst.hessen.de
Gesendet:                                Dienstag, 9. Mai 2017 08:57
An:                                              info@s2ip.de
Betreff:                                     Bebauungsplan Nr. 117 Gewerbegebiet Süd 1. Änderung der Stadt Heppenheim
 
 
 
Aktenzeichen: P 22 Heppenheim BPlan Gewerbegebiet Süd

Sehr geehrter Herr Göbel,

durch die erste Änderung des Bebauungsplans Nr. 117 Gewerbegebiet Süd der Stadt Heppenheim mit seinen
zwei Teilbereichen sind die Belange des Forstamts Lampertheim als untere Forstbehörde und für das
Waldgrundeigentum des Landes Hessen weiterhin nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen
Werner Kluge 

HessenForst, Forstamt Lampertheim
Bereichsleitung Dienstleistung Hoheit
 
 

Außerhalb Wildbahn 2
68623 Lampertheim
http://www.hessen‐
forst.de/forstamt‐
lampertheim‐das‐forstamt‐
1865.html

Tel.: 06206/94520‐22
Fax: 06206/94520‐40

Landesbetrieb nach § 26 der
LHO
USt‐Id‐Nr.: DE220549401
Gerichtsstand Kassel

 
 











Von:                                            Dieter.Schwetzler@rpda.hessen.de
Gesendet:                                Donnerstag, 4. Mai 2017 15:21
An:                                              A.Goebel
Betreff:                                     H‐1979‐2017‐s1
Anlagen:                                   01979‐2017‐s1.pdf; H_1979_2017.pdf
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage.
 
Hiermit erhalten Sie meine Stellungnahme.
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dieter Schwetzler
 
Dezernat I 18 ‐ Kampfmittelräumdienst
 

 
Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
Tel.: +49 (6151) 12 6501
Fax: +49 (6151) 12 5133
E‐Mail: dieter.schwetzler@rpda.hessen.de
Internet: www.rp‐darmstadt.hessen.de
 
Bitte nutzen Sie die Vorteile der elektronischen Kommunikation: Das geht schneller, spart Papier und schont
die Umwelt!
 
Diese E‐Mail sowie alle mit ihr übertragenen Dateien sind vertraulichen Inhalts und ausschließlich für den
Gebrauch durch die Person oder die Organisation bestimmt, an welche sie adressiert wurden. Sofern Sie nicht
die benannte Empfängerin bzw. der benannte Empfänger sind, sollten Sie diese E‐Mail weder verteilen, noch
weiterleiten oder kopieren.
 
 
 

http://www.rp-darmstadt.hessen.de/


Regierungspräsidium Darmstadt 
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten: 
Luisenplatz 2 , Kollegiengebäude Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  

 

 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Schweiger + Scholz 
Ingenieurpartnerschaft mbB 
Goethestraße 11 
64625  Bensheim 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 H 1979-2017 
Ihr Zeichen:  Herr André Göbel 

Ihre Nachricht vom:  18.04.2017 

Ihr Ansprechpartner: Dieter Schwetzler 

Zimmernummer: 3.46 

Telefon/ Fax: 06151 12 65 01 / 12 5133 

E-Mail: dieter.schwetzler@rpda.hessen.de 

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  04.05.2017 

Heppenheim (Bergstraße),  

Gemarkung: Heppenheim 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 "Gewerbegebiet Süd" 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Teilbereiche wurden bereits überprüft. Die untersuchten Flächen (Tiefenangaben in Meter) 
sind im beiliegenden Lageplan grün dargestellt. Auf diesen Flächen sind keine weiteren 
Kampfmittelräummaßnahmen erforderlich. 
 
Über die restlichen Flächen liegen dem Kampfmittelräumdienst aussagefähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den  Kampfmit-
telräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Dieter Schwetzler 
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Heppenheim (Bergstraße), Gemarkung: Heppenheim
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 "Gewerbegebiet Süd"

Luftbildauswertung, Messpunkte

Verdachtspunkt

VP überprüft (Bombenfund)

Verdachtspunkt überprüft

< Bombentrichter

¨ Flakstellung

Kampfmitteluntersuchung
Fläche mittels verschiedener
Detektionsverfahren auf das
Vorhandensein von Kampfmitteln 
untersucht

Regierungspräsidium Darmstadt

Kampfmittelräumdienst
des Landes Hessen

64278 Darmstadt, Luisenplatz 2

H-1979-2017

1:5.000















Von:                                            Thomas.Glock@rpda.hessen.de
Gesendet:                                Montag, 8. Mai 2017 14:28
An:                                              A.Goebel
Cc:                                               Florian.Hose@rpda.hessen.de; xamruellmann@t‐online.de;

Frank.Feldmann@rpda.hessen.de
Betreff:                                     AW: 12.009: Kreisstadt Heppenheim ‐ 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117

"Gewerbegebiet Süd" in Heppenheim; hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

 
Sehr geehrter Herr Göbel,
 
die Stellungnahme des Aero‐Club Heppenheim Kreis Bergstraße e.V. vom 01.05.2017 wird aus
luftverkehrlicher Sicht ausdrücklich unterstützt. Das Ergebnis des vom Platzhalter zitierten Gutachtens von der
FH Aachen wird derzeit auf Bundesebene diskutiert. Insbesondere soll in der 96. Tagung des Bund‐Länder‐
Fachausschusses‐Luftfahrt am 16./17. Mai über die Auswirkungen von Windenergieanlagen in Flugplatznähe
beraten werden. Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund der gemessenen Turbolenzen künftig über die
üblichen Hindernisfreiflächen hinaus größere Abstandspuffer eingeplant werden müssen. Ich bitte Sie daher,
vor einer verbindlichen Festlegung im Bebauungsplan zunächst die weiteren Entwicklungen zu diesem Thema
abzuwarten.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Thomas Glock

Dezernat III 33.3 ‐ Luft‐ und Güterkraftverkehr, passiver Schallschutz Fluglärm ‐

 

 
 
 
Regierungspräsidium Darmstadt
64278 Darmstadt
Tel.: +49 (6151) 12 6010
Fax: +49 (6151) 12 3851
E‐Mail: Thomas.Glock@rpda.hessen.de
Internet: www.rp‐darmstadt.hessen.de
 
Bitte nutzen Sie die Vorteile der elektronischen Kommunikation: Das geht schneller, spart Papier und
schont die Umwelt!

Diese E‐Mail sowie alle mit ihr übertragenen Dateien sind vertraulichen Inhalts und ausschließlich für den
Gebrauch durch die Person oder die Organisation bestimmt, an welche sie adressiert wurden. Sofern Sie
nicht die benannte Empfängerin bzw. der benannte Empfänger sind, sollten Sie diese E‐Mail weder
verteilen, noch weiterleiten oder kopieren.

 
Von: A.Goebel [mailto:A.Goebel@s2ip.de] 
Gesendet: Mittwoch, 12. April 2017 15:06

mailto:A.Goebel@s2ip.de


An: Feldmann, Frank (RPDA)
Cc: Hose, Florian (RPDA); Mahler, Sabine (RPDA); Ira Viehmann (viehmann@stadt.heppenheim.de);
'xamruellmann@t‐online.de'; 'vorstand@aeroclub‐heppenheim.de'; 'Vorstand@edep.de'
Betreff: 12.009: Kreisstadt Heppenheim ‐ 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 "Gewerbegebiet Süd" in
Heppenheim; hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB
 
Sehr geehrter Herr Feldmann,

nach soeben geführtem Telefonat mit Ihrem Kollegen Herrn Hose, mit dem wir zur o.g.
Bebauungsplanänderung bereits früher Kontakt bezüglich der An‐ und Abflugflächen des benachbarten
Flugplatzes Heppenheim hatten, erlauben wir uns, Sie hiermit in Kenntnis zu setzen, dass die
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Heppenheim in ihrer Sitzung am 14.07.2016 beschlossen hat,
das Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ in Heppenheim gemäß § 2
Abs. 1 BauGB einzuleiten (Aufstellungsbeschluss). Der durch die Stadtverordnetenversammlung am
03.11.2014 gefasste Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde mit
diesem Beschluss ersetzt. Anschließend wurde der Beschluss gefasst, die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. Zielsetzung der Bebauungsplanänderung ist es,
unter Beibehaltung der gewerblichen Nutzung gemäß § 8 BauNVO verschiedene Bebauungsplaninhalte an
aktuelle Rechtsvorschriften sowie an zwischenzeitlich veränderte verkehrliche, naturschutzrechtliche und
bauliche Erfordernisse und Planungsziele anzupassen. Die postalische Beteiligung des Regierungspräsidiums
Darmstadt erfolgte übrigens durch gestrige Versendung der Vorentwurfsunterlagen in 7‐facher
Papierausfertigung an die Bündelungsstelle des Regierungspräsidiums.

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung besteht aus zwei Teilgeltungsbereichen. Der
Teilgeltungsbereich 1 (Gewerbegebiet) befindet sich östlich der Bundesautobahn 5 (BAB5), westlich der
Tiergartenstraße, nördlich der Landesstraße 3398 (L3398 bzw. Bürgermeister‐Metzendorf‐Straße) sowie
südlich des Gewerbegebietes an der Donnersbergstraße. Der Teilgeltungsbereich 2 (Ausgleichsfläche) liegt in
Höhe der Taunusstraße, östlich der BAB5 und südlich der Bundesstraße 460 (B460 bzw. Lorscher Straße). Die
beiden Teilgeltungsbereiche umfassen konkret folgende Grundstücke:

              Teilgeltungsbereich  1:  Gemarkung  Heppenheim,  Flur  16,  Flurstück  Nr.  108/8  (teilweise),  Flur  17,
Flurstücke Nr. 2/8 (teilweise), Nr. 3 (teilweise), Nr. 4, Nr. 5/1, Nr. 6/1, Nr. 19/13, Nr. 19/14 (teilweise), Nr.
20/5 (teilweise), Nr. 22/2, Nr. 22/5, Nr. 24/1, Nr. 25/1, Nr. 26/4, Nr. 26/7, Nr. 27/10, Nr. 27/13, Nr. 28/2,
Nr. 29/1, Nr. 30/1, Nr. 30/5, Nr. 30/7, Nr. 30/8, Nr. 30/9, Nr. 31/3, Nr. 31/4, Nr. 32/1, Nr. 32/2, Nr. 32/4,
Nr. 32/6, Nr. 33/2, Nr. 33/3, Nr. 33/4, Nr. 34/7, Nr. 34/8, Nr. 34/9, Nr. 35/5, Nr. 37/2, Nr. 37/3, Nr. 37/4,
Nr. 38, Nr. 39/1, Nr. 40/2, Nr. 40/3, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 48/1, Nr. 50/4, Nr. 50/6, Nr. 51/4, Nr. 52/5, Nr.
54/1, Nr. 55, Nr. 56/2, Nr. 57/2, Nr. 58/2, Nr. 59/7, Nr. 67, Nr. 71, Nr. 72, Nr. 73, Nr. 74, Nr. 75, Nr. 76,
Nr. 77 und Nr. 78 sowie Flur 19, Flurstücke Nr. 28/9 (teilweise), Nr. 34/4 (teilweise), Nr. 34/5 (teilweise),
Nr. 35/2, Nr. 37/1 (teilweise), Nr. 38/1 (teilweise), Nr. 40/3 (teilweise), Nr. 43/12, Nr. 43/13 (teilweise) und
Nr. 160 (teilweise)

       Teilgeltungsbereich 2: Gemarkung Heppenheim, Flur 16, Flurstück Nr. 2/1
Der Teilgeltungsbereich 1 hat hierbei eine Größe von ca. 37,15 ha und der Teilgeltungsbereich 2 eine Größe
von ca. 0,20 ha, sodass in Summe ca. 37,35 ha überplant werden.

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird gegenüber dem am 14.09.2013 in Kraft getretenen
Bebauungsplan Nr. 117 „Gewerbegebiet Süd“ nicht nach oben verändert, sodass Beeinträchtigungen des
benachbarten Flugplatzes Heppenheim nicht zu erwarten sind.

Im Auftrag der Kreisstadt Heppenheim (§ 4b BauGB) beteiligen wir Sie hiermit entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB
als Behörde, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, mit der Bitte um schriftliche
Stellungnahme zum Bauleitplanverfahren, insbesondere auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird seitens der Kreisstadt Heppenheim um Mitteilung
von planungsrelevanten Umweltdaten oder Hinweisen zu umweltrelevanten Sachverhalten gebeten, damit
diese Informationen in die Ausarbeitung des Umweltberichtes im Zuge der Entwurfsplanung bereits einfließen
können.
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Bitte senden Sie Ihre schriftliche Stellungnahme bis spätestens zum 08.05.2017 an unser Büro.

Falls wir bis zum genannten Zeitpunkt keine Nachricht von Ihnen erhalten haben, gehen wir davon aus, dass
Ihrerseits Einwendungen nicht vorgebracht werden bzw. von Ihnen zu vertretende Belange bereits
angemessen in der Planung berücksichtigt sind.

Die Vorentwurfsunterlagen zur Bebauungsplanänderung, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen
Festsetzungen und der Begründung sowie den Anlagen (Plangenehmigungsbescheid des
Regierungspräsidiums Darmstadt vom 10.10.2016 zur Entwässerung des Gewerbegebietes und zur
Unterhaltung der Gräben sowie Auszug zu den Ausbaumaßnahmen am Bruch‐ und Parallelgraben), werden
von uns bis zur o.g. Frist unter dem Link https://www.magentacloud.de/share/79syqvphix (Passwort: 12.009)
im PDF‐Format zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten. Da es bei Ihnen mit dem Hyperlink bereits
in anderem Zusammenhang gewisse Probleme gab, haben wir Ihnen die Planzeichnung, die textlichen
Festsetzungen und die Begründung im PDF‐Format direkt beigefügt. Sollten Sie auch die in der Begründung
genannten Anlagen per Mail benötigen bitten wir um entsprechende Mitteilung.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer öffentlichen
Auslegung der Vorentwurfsplanung in der Zeit vom 24.04.2017 bis einschließlich 08.05.2017 im Stadthaus der
Kreisstadt Heppenheim durchgeführt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. André Göbel
 
_____________________________________________________________
 
Schweiger + Scholz Ingenieurpartnerschaft mbB ‐ Beratende Ingenieure
Goethestraße 11, D‐64625 Bensheim
Fon (0 62 51) 8 55 12 ‐ 15, Fax 8 55 12 ‐ 12
E‐Mail a.goebel@s2ip.de, Internet http://www.s2ip.de
_____________________________________________________________
 
Inhaber: Dipl.‐Ing. Michael Schweiger + Dipl.‐Ing. Carsten Scholz
Amtsgericht Frankfurt a.M., PR 1454, Finanzamt Bensheim, St.Nr. 005 368 60213
Sparkasse Bensheim, DE27 5095 0068 0002 1027 13, BIC HELADEF1BEN
_____________________________________________________________
 
>>>>> Planunterlagen, welche dieser Nachricht beigefügt sind, dienen ausschließlich dem
Informationsaustausch und stellen keine rechtsverbindliche Planübergabe dar. Falls in den Plänen Angaben
über vorhandene Ver‐ und Entsorgungseinrichtungen Dritter (Versorgungsunternehmen o.ä.) dargestellt sind,
entbinden unsere Pläne den Empfänger ausdrücklich nicht von der gesetzlichen Erkundungs‐ und
Sicherungspflicht. Die Darstellung erfolgt ohne Gewähr. <<<<<
 
>>>>> Diese Nachricht und ihre Anlagen enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind oder diese Nachricht irrtümlich erhalten haben,
benachrichtigen Sie bitte den Absender und löschen diese Nachricht von Ihrem System. Das unerlaubte
Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Nachricht einschließlich Anlagen sind nicht gestattet. <<<<<

https://www.magentacloud.de/share/79syqvphix
mailto:a.goebel@s2ip.de
http://www.s2ip.de/
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